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Gegenstand der Urteilsfindung.
§ 264

(1) Gegenstand der Urteilsfindung ist die in der An
klage bezeichnete Tat, wie sie sich nach dem Ergebnisse 
der Verhandlung darstellt.

(2) Das Gericht ist an die Beurteilung der Tat, welche 
dem Beschluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens 
zugrunde liegt, nicht gebunden.

Anm.: Abs. 2 war durch Art. 2 Abs. 1 der YO über die Beseitigung des 
Eröffnungsbeschlusses im Strafverfahren vom 13. August 1942 (RGBl."! 
S. 512) gestrichen worden.

Veränderte Rechtslage.
§ 265

(1) Eine Verurteilung des Angeklagten auf Grund eines 
anderen als des in dem Beschluß über die Eröffnung des 
Hauptverfahrens angeführten Strafgesetzes darf nicht 
erfolgen, ohne daß der Angeklagte zuvor auf die Ver
änderung des rechtlichen Gesichtspunkts besonders hinge
wiesen und ihm Gelegenheit zur Verteidigung gegeben 
worden ist.

(2) In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn sich erst 
in der Verhandlung solche vom Strafgesetz besonders 
vorgesehenen Umstände ergeben, die die Strafbarkeit er
höhen oder die Anordnung einer Maßregel der Sicherung 
und Besserung rechtfertigen.

(3) Bestreitet der Angeklagte unter der Behauptung, 
auf die Verteidigung nicht genügend vorbereitet zu sein, 
neu hervorgetretene Umstände, welche die Anwendung 
eines schwereren Strafgesetzes gegen den Angeklagten zu
lassen als des in dem Beschluß über die Eröffnung des 
Hauptverfahrens angeführten, oder welche zu den im 
zweiten Absatz bezeichneten gehören, so ist auf seinen 
Antrag die Hauptverhandlung auszusetzen.
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